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Tipps und Tricks: Säule 3a nach Erreichen 

des Rentenalters 
 

 
Quelle: 
Eidg. Departement des Inntern, 17.10.2007 

 

 
Ab 1.1.2008 kann auch nach Erreichen des 
Rentenalters in die Säule 3a eingezahlt werden. 

 
Der Bundesrat hat Folgendes beschlossen: 
 
Frauen und Männer, die nach der Pensionierung weiter arbeiten, können die Gelder aus 
der Säule 3a maximal 5 Jahre später beziehen. 
 
Beispiel: 
Eine Frau beschliesst mit 64 weiter zu arbeiten. Spätestens mit 69 muss sie die Gelder 
aus der Säule 3a beziehen.  
 
Gleichzeitig bedeutet das, dass auch nach dem Pensionierungsalter in die Säule 3a 
eingezahlt  werden kann, um Steuern zu sparen . Dies ebenfalls für maximal 5 Jahre. 
 
 


